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Bestattungs- und Friedhofwesen 
 
 
Tarif 
 
Der Gemeinderat von Muri bei Bern erlässt, gestützt auf Art. 3 des Reglementes über das  
Bestattungs- und Friedhofwesen vom 21. August 2012, folgenden Tarif: 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Erdbestattung (Graberstellung/Beisetzung) 
in Reihen- und Kreisgrab 
- Erwachsene Einwohner CHF 400.00 
- Erwachsene Auswärtige CHF 800.00 
- Kinder von 3 - 10 Jahren CHF 180.00 
- Kinder unter 3 Jahren CHF 120.00 
in Wahlgräber CHF 600.00 
 
Urnen 
Beisetzung in Kreis-, Wahl- und bestehende Gräber 
- Einwohner CHF 120.00 
- Auswärtige CHF 240.00 
 
Beisetzung in Urnennischen inklusive 
gesamten Unterhalt und Schriftplatte 
- Einwohner CHF 1‘500.00 
- Auswärtige CHF 2‘600.00 
  
Zusätzliche Beisetzung in Urnennischen 
- Einwohner CHF 100.00 
- Auswärtige CHF 200.00 
 
Beisetzung in Gemeinschaftsgrab 
- Einwohner CHF 190.00 
- Auswärtige CHF 380.00 
 
Gemeinschaftsgrab / Gravur Namensnennung 

• Gemeinschaftsgrab Friedhof Muri 
- Einwohner CHF 1'000.00 
- Auswärtige CHF 2'000.00 



• Gemeinschaftsgrab Friedhof Seidenberg3) 
- Einwohner CHF 130.00 
- Auswärtige CHF 260.00 
 

Zusatz- und Verwaltungsgebühr für Erdbestattung 
eines verstorbenen Auswärtigen in Wahlgrab CHF 650.00 
 
 
Ausschmücken des Grabes bei Erdbestattung1) CHF 100.00 
Ausschmücken des Urnengrabes1) CHF 50.00 1) neu, vorher nicht enthalten 
 
2) 
   gibt es nicht mehr 
Benützung der Aufbahrungshalle, inkl. Blumen1) CHF 175.00 
Benützung der Aufbahrungshalle, ohne Blumen1) CHF 100.00 1) wird verlangt 
 
Benützung der Abdankungshalle CHF 200.00 
 
Vorzeitige Aufhebung eines Reihen- und Kreisgrabes CHF 130.00 
(Wahlgrab oder Urnennische gratis) 
 
Exhumation pro Urne1) CHF 100.00 Redaktionelle Anpassung 
 
Wiederbeisetzung einer Urne CHF 100.00 
 

Allgemeiner Friedhofunterhalts-Beitrag:  

Für neue Erdbestattungs- und Urnengräber 
- pauschal Ruhedauer 25 Jahre CHF 490.00 
- pauschal Konzessionsdauer 30 Jahre CHF 590.00 
- pauschal Konzessionsdauer 40 Jahre CHF 770.00 
- für Doppelgräber gelten sinngemäss die doppelten Beiträge 
 
Nach Ablauf der Ruhedauer bei Reihengräbern wird für den 
Unterhalt pro Jahr der jeweils gültige doppelte Jahresbeitrag 
verrechnet (Wahlgräber einfacher Betrag) 

Allgemeiner Friedhofunterhalts-Beitrag, jährlich CHF 25.00 
 
 

Pflanzenlieferungen, Grabpflege, Grabsteine richten und 
andere Verrichtungen im Auftrag der Grabbesorger nach  
Tarif des Gärtnermeisterverbandes 

 
 
Konzessionsgebühren für Wahlgräber: 

Erdbestattungsgräber: Konzessionsdauer 40 Jahre 
- Einzelgrab Einwohner CHF 3'600.00 
- Einzelgrab Auswärtige CHF 6'600.00 
- Doppelgrab Einwohner CHF 6'000.00 
- Doppelgrab Auswärtige CHF 11'000.00 
 

 
3) Fassung vom 03.02.2025 mit sofortiger Inkraftsetzung 
1) Fassung vom 03.04.2018 / Inkraftsetzung 01.07.2018 
2) Aufgehoben per 01.07.2018 



Urnengräber: Konzessionsdauer 30 Jahre (bis 4 Urnen)1)  
- Einwohner CHF 1'500.00 
- Auswärtige CHF 2'200.00 
 
Urnengräber (doppelte Belegung, bis 8 Urnen)1) 
- Einwohner CHF 2'500.00 
- Auswärtige CHF 4'600.00 
 
 
 
Alle Tarife ausser Konzessionsgebühren exkl. Mehrwertsteuer.1) 
 
Verlängerung der Konzessionsdauer für Wahlgräber und Urnennischen: 

− Bei einer Verlängerung der Konzessionsdauer sind pro 5 Jahre 25 % der jeweils gültigen 
vollen Konzessionsgebühr zu entrichten. 

 
Für die Einwohner der Einwohnergemeinde Allmendingen gelten diejenigen Ansätze der 
"Einwohner Muri bei Bern". 
 
Dieser Tarif tritt auf 1. Juli 2018 in Kraft. 
 
 
Muri bei Bern, 2. März 2015 / 3. April 2018 / 3. Februar 2025 
 
GEMEINDERAT MURI BEI BERN 
Der Präsident: Die Sekretärin: 
 
 
Jan Köbeli  Corina Bühler 
 
 

 
1) Fassung vom 03.04.2018 / Inkraftsetzung 01.07.2018 


